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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
zu unserer Aufgabe gehört es, Steuern gemäß den Gesetzen 
und gleichmäßig zu erheben. Dieser Auftrag fordert uns 
Höchstleistungen ab, weil unsere Personalausstattung nicht 
aufgabengerecht bemessen ist. Und trotzdem bemühen wir 
uns jeden Tag, das Beste zu geben, auch wenn der Frust 
manchmal tief sitzt und man an steuerpolitischer Unver-
nunft an allen Ecken und Enden oft schier verzweifelt. Zum 
Glück gibt es auch viele ehrliche Steuerzahler und – nicht zu 
vergessen – auch viele honorige Steuerberater, die einem die 
Arbeit leichter machen. Die Ehrlichen sind im Grunde unse-
re Verbündeten, auch wenn dies nicht gleich einleuchten 
mag. Aber weder wir als Finanzpersonal noch die Steuerehr-
lichen sollten in unserem Steuersystem die Dummen sein.
Wenig Verständnis haben wir für Steuergestalter, also jene, 
die nach Schlupflöchern suchen, die Vorschriften verbiegen, 

Unklarheiten schamlos ausnützen, dubiose Verträge aufsetzen, Steuersubstrat kunstvoll 
über die Grenze schieben und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten missbrauchen. Im 
 Laufe der Jahre formierte sich eine Zunft von „Gestaltungsakrobaten“, die „Gestaltungs-
modelle“ produkthaft entwickeln, verkaufen oder für den eigenen Gebrauch einsetzen. 
Immer hart an der Grenze zur Steuerhinterziehung, meist nur knapp darunter. Eine re-
nommierte Steuerprofessorin hat sich jüngst sogar dazu hergegeben, in einem Rechtsgut-
achten den Beruf des „Steuergestalters“ als von der Berufsfreiheit des Artikels 12 des 
Grundgesetzes besonders geschützt anzusehen. Der Steuergestalter als eigenes Berufs-
bild? Einfach nur grotesk!
Gegen den florierenden Geschäftszweig „Steuergestaltungsmodelle“ will der Gesetzge-
ber nun zu Felde ziehen. Geplant ist eine Anzeigepflicht für solche fragwürdigen Modelle. 
Zum einen hat die EU eine Richtlinie hinsichtlich grenzüberschreitender Steuergestal-
tungsmodelle erlassen, die in den nächsten Monaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den muss. Da die Richtlinie – mit der Stimme Deutschlands – verabschiedet worden ist, 
und eine Richtlinie höherrangiges Recht darstellt, ist diese ohne Wenn und Aber umzuset-
zen. Unter bestimmten Vorausetzungen sind künftig einer zentralen Stelle (BZSt?) solche 
grenzüberschreitenden modellhaften Gestaltungen mitzuteilen. Außerdem erarbeiten die 
Bundesländer ein Konzept einer Anzeigepflicht für nationale Gestaltungsmodelle, die 
ebenfalls an eine zentrale Stelle zu melden sind. 
Sinn der Vorstöße ist es, den Steuergesetzgeber viel früher über Fehlentwicklungen zu in-
formieren und ihm damit auch früher Gelegenheit zu geben, gegebenenfalls zu reagieren. 
Vor allem bei der nationalen Anzeigepflicht geht es aber nicht um eine Veranlagungsun-
terstützung. Es geht nur darum, der Politik frühzeitiger Informationen zu geben. Derzeit 
kann es bis zu zehn Jahre dauern, bis eine verunglückte Regelung wieder vom Tisch ist. Die 
DSTG unterstützt diese Vorstöße für eine Anzeigepflicht, auch wenn die Widerstände in 
der Wirtschaft heftig sind. Unser Credo: JA zur seriösen Steuerberatung, aber NEIN zu 
konstruierten Steuergestaltungen! 
Mit kollegialen Grüßen 
Ihr

Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender
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